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RS OGH 1994/6/28 3Ob205/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Norm

EO §79

EO §84

Österreichischer - Polnischer Vertrag BGBl 1974/79 Art63

Rechtssatz

Soweit die Anerkennung und Vollstreckung durch einen gegenüber dem autonomen österreichischen Recht

anerkennungsfreundlichsten Staatsvertrag geregelt ist, geht dieser vor. Die Voraussetzungen für die Anerkennung

oder deren Verweigerung dürfen nicht teils dem vertraglichen teils dem autonomen Rechtsbereich entnommen

werden.
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